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Anmeldung zur begleitenden Fachausstellung 
  
Antwort 
 
 
VDI Wissensforum GmbH 
Frau Christina Büttner  
Ausstellungen 
VDI-Platz 1 
40468 Düsseldorf 
 
 

 
 
Kunststoffe im Automobilbau 2010 
 
 
17.-18. März 2010  
Mannheim 
 
Anmeldeschluss: 15. Dezember 2009 

 

 
Seiten 1 und 2 bitte im Fensterumschlag zurücksenden oder per Fax an: +49 (0)211 62 14-167 

Firmenangaben: 
 

Firma/Institut:       

Straße: ______________________________________________oder Postfach:    

Land:   PLZ:__________________________  Ort:     

Telefon:   __________ Fax:     

E-Mail:       

Internet:       

Rechnungsadresse: (falls von o.g. abweichend) 
 

Firma:   

PLZ:   PF/Str.:                                                    Ort:                                                   ______ 

Für die Ausstellung verantwortliche/r Mitarbeiter/in in Ihrer Firma: 
 

Titel: _________________Vorname: ______________________ Name:   

Abteilung:                          Funktion:    

Telefon-Durchwahl:                          Fax-Durchwahl: _____________________ 

E-Mail:       

Eine Tagungs-Teilnehmerkarte (im Ausstellungspreis enthalten) soll ausgestellt werden auf:  
 

Titel: _________________Vorname: ______________________Name:   

Abteilung:                         Funktion:    

Telefon-Durchwahl:                         Fax-Durchwahl:______________________ 

E-Mail:       
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Anmeldung zur begleitenden Fachausstellung     
Seiten 1, 2 und 3 bitte im Fensterumschlag zurücksenden oder per Fax an: +49 (0)211 62 14-167 
 

Firmenbezeichnung:    
 

Hiermit bestellen wir:  

 

Nettostandflächen für Ihren eigenen Standbau:  
 Version A: Nettostandfläche 6 m²  
 Version B: Nettostandfläche 8 m²  
 Version C: Nettostandfläche 9 m²  
 Version D: Nettostandfläche 12 m²  

 

Komplettstandflächen inkl. Standbau:  
 Version E: Komplettstand 6 m²  
 Version F: Komplettstand 8 m² 
 Version G: Komplettstand 9 m²   
 Version H: Komplettstand 12 m²  
 Komplettstand als Eckstand (bei entspr. Position) 

 

 
 
3 x 2 m (Länge x Tiefe) € 4.395,- zzgl. MwSt.  
4 x 2 m (Länge x Tiefe) € 5.040,- zzgl. MwSt. 
3 x 3 m (Länge x Tiefe) € 5.360,- zzgl. MwSt. 
4 x 3 m (Länge x Tiefe) € 6.330,- zzgl. MwSt. 
 
 
3 x 2 m (Länge x Tiefe) € 5.175,- zzgl. MwSt. 
4 x 2 m (Länge x Tiefe) € 6.080,- zzgl. MwSt. 
3 x 3 m (Länge x Tiefe) € 6.210,- zzgl. MwSt. 
4 x 3 m (Länge x Tiefe) € 7.890,- zzgl. MwSt. 
                            pauschal €  95,-  zzgl. MwSt.  

Blendenbeschriftung (Firmenname) nur für den Komplettstand: 

                       

Eine individuelle Gestaltung der Blende z.B. mit Firmenlogo, ist auf Anfrage und gegen Aufpreis möglich. 
 

Buchung Sonderfläche für PKW-Präsentation 
 

 PKW – Präsentation pauschal € 2.600,- zzgl. MWSt.  

Die Fläche für die PKW-Präsentation ist begrenzt. Die Auswahl hierfür zu treffen behalten wir uns vor. 

Ausstellerausweise zur Standbetreuung (Tagungsteilnehmer benötigen keinen zusätzlichen 
Ausstellerausweis. Die Ausstellerausweise dienen der reinen Standbetreuung:  

 

 Hiermit bestellen wir ________ Stück Ausstellerausweise zu je 250,00 € zzgl. MwSt.  
 

Sie können max. die folgende Anzahl an Ausstellerausweisen bestellen:  
Ausstellungsfläche bis 8 qm     à  max. 2 Ausstellerausweise (zzgl. dem bereits enthaltenen Tagungsticket) 

Ausstellungsfläche 9 - 12 qm   à  max. 3 Ausstellerausweise (zzgl. dem bereits enthaltenen Tagungsticket) 
Ausstellungsfläche 13 - 20 qm à  max. 5 Ausstellerausweise (zzgl. dem bereits enthaltenen Tagungsticket) 
Ausstellungsfläche > 20 qm     à  max. 7 Ausstellerausweise (zzgl. dem bereits enthaltenen Tagungsticket) 
 
Hinweis: Die Ausstellerausweise berechtigen nicht zur Teilnahme an der Tagung. 

Anzeige im Ausstellerkatalog (Katalogeintrag inkl. Standgebühr): 
 
 

 s/w-Einfachanzeige neben Ihrem Firmenprofil, 1/1 Seite zum Preis von € 450,- zzgl. MwSt. 
 4c-Farbanzeige im innen liegenden Anzeigenteil, 1/1 Seite zum Preis von € 550,- zzgl. MwSt. 
 4c-Farbanzeige, Umschlagseite, 1/1 Seite zum Preis von € 750,- zzgl. MwSt. 

 
Hinweis: Aus organisatorischen Gründen ist es leider nicht möglich Ihnen bei Anzeigenschaltung ein 
Belegexemplar zukommen zu lassen. 
                                     à unbedingt weiter zur Unterschrift auf Seite 3 
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Anmeldung zur begleitenden Fachausstellung     
Seiten 1, 2 und 3 bitte im Fensterumschlag zurücksenden oder per Fax an: +49 (0)211 62 14-167 
 

Firmenbezeichnung:    
 

Energieanschlüsse: 
 

 230 V,  maximal 3 kW kW-Bedarf:                                            
 Drehstrom / Starkstrom kW und Ampere-Bedarf :                                             

 
Die Bereitstellung und Montage von Drehstrom / Starkstrom ist kostenpflichtig, und wird nach Aufwand und 
Verbrauch separat nach der Veranstaltung in Rechnung gestellt.  

Teilnahme an den Fachvorträgen / Tagungshandbuch / Teilnehmerverzeichnis / Catering:  

Pro Ausstellungspaket ist die Teilnahme einer Person an den Fachvorträgen, das Tagungshandbuch mit allen  
Vorträgen und das Teilnehmerverzeichnis im Preis enthalten. Die Teilnahme an allen Kaffeepausen,  
Mittagessen und der Abendveranstaltung sind im Tagungsticket und im Ausstellerausweis inklusive.  
 
 
Achtung: Der folgende Abschnitt ist nur relevant, wenn auf  
Ihrem Stand ein Mitaussteller vorgesehen ist! 

Anmeldung Mitaussteller:  
 

Mitausstellergebühr € 900,- zzgl. MwSt. / Mitaussteller Katalogeintrag € 300,- zzgl. MwSt. 
 

In der Mitausstellergebühr ist ein Ausstellerausweis enthalten (inkl. Pausen, Mittagessen & Abend-
veranstaltung). Es ist kein Tagungsticket inkludiert. 
 

Firma/Institut:       

Straße: ______________________________________________oder Postfach:    

Land:   PLZ:__________________________  Ort:     

Telefon:   __________ Fax:     

E-Mail:       

Internet:       

Für die Ausstellung verantwortliche/r Mitarbeiter/in des Mitausstellers 
 

Titel: _________________Vorname: ______________________ Name:   

Abteilung:                          Funktion:    

Telefon-Durchwahl:                          Fax-Durchwahl: _____________________ 

E-Mail:       

Rechnungsempfänger Mitausstellergebühr:        Hauptaussteller        Mitaussteller 
 

Mit der Anmeldung erkennen wir die Teilnahme- und Geschäftsbedingungen der VDI Wissensforum  
GmbH anläßlich von VDI-Veranstaltungen an. 

Ort/Datum Firmenstempel/rechtsverbindliche Unterschrift 
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Komplettstände  
 Die Leistungen  

• Flächenmiete, Stromverbrauch 
• Eingerichteter Komplettstand gemäß Beschreibung 
• Teilnahme einer Person an den Fachvorträgen inkl. Nebenleistungen  

(Tagungsberichtsband, Teilnehmerverzeichnis, Kaffeepausen, Stehempfang, etc.) 

 Der Komplettstand besteht aus   
Standbausystem  
Verchromte Stahlteile (Stäbe und Knoten), System Meroform 22 M 12 

Standwände 
Spanplatte 19 mm, weiß beschichtet mit umlaufendem Hohlkehlprofil, 
Wandinnenmaß 97/197 cm mit Eckausschnitten 5 mm unter 45 Grad 

Gesamthöhe 
Wandplatten: 2,00 m + Konstruktion: 0,50 m = 2,50 m 

Deckenraster 
Gitterträger Duo 25 cm hoch, bei 6 m² nur vorne, bei 8 m² auch mittig 

Standblende 
Höhe 30 cm, Länge 95 cm bzw. 195 cm 

Beleuchtung 
4 Strahler à 100 Watt im System 

Mobiliar 
• 1 Gerätetisch 100 x 70 x 70 cm (Nutzlast max. 80 kg) 
• 1 Besprechungstisch 50 x50 x 50 mit 2 Stühlen, Freischwinger 
• 4 Prospekttaschen DIN A4, 1 Papierkorb 
 

Blendenbeschriftung 
Blendenhöhe 10 cm, Firmenname, Helvetica Normalschrift schwarz, individuelle Gestaltung auf Anfrage  
und gegen Aufpreis möglich 
 

Elektrik 
• 1 Stromanschluß (230 V/max. 3 kW), 3-fach Steckdose + Stromverbrauch, sind im Preis enthalten 
• Die Bereitstellung und Montage von Drehstrom / Starkstrom ist kostenpflichtig, und wird nach 

Aufwand und Verbrauch separat nach der Veranstaltung in Rechnung gestellt.  

Weitere Leistungen auf Anfrage!  

           
 



 

Teilnahme- und Geschäftsbedingungen  
für begleitende Fachausstellungen von  
Veranstaltungen der VDI Wissensforum GmbH 
 
Anmeldung 
Die Anmeldung erfolgt ausschließlich auf diesem Formblatt unter Anerken-
nung dieser Teilnahmebedingungen. Die vollständig ausgefüllte und rechtsver-
bindlich unterschriebene Anmeldung ist einzusenden an die VDI Wissensfo-
rum GmbH, Postfach 10 11 39, D-40002 Düsseldorf. Die Anmeldung ist ver-
bindlich unabhängig von der Zulassung. In der Anmeldung ggf. aufgeführte 
Bedingungen werden nicht berücksichtigt. Besondere Platzwünsche, die nach 
Möglichkeit berücksichtigt werden, stellen keine Bedingung für eine Beteili-
gung dar. Ein Konkurrenzausschluß wird nicht zugestanden. 
 
Zulassung 
Zugelassen werden Unternehmen und Institutionen, deren Exponate zur Veran-
schaulichung oder Ergänzung der vorgesehenen Thematik beitragen. Über die 
Zulassung von Unternehmen, Institutionen und Exponaten, entscheidet die VDI 
Wissensforum GmbH (VDI WF GmbH)  nach Anhörung der zuständigen VDI-
Gremien. Ein Rechtsanspruch auf Zulassung besteht nicht. Die Zulassung als 
Aussteller wird schriftlich bestätigt. Sie ist nur für den darin genannten Ausstel-
ler gültig. Mit der Übersendung der Anmeldebestätigung ist der Vertrag zwi-
schen dem Aussteller und der VDI WF GmbH geschlossen. Die VDI WF  
GmbH ist berechtigt, die erteilte Zulassung zu widerrufen, wenn sie aufgrund 
falscher Voraussetzungen oder Angaben erteilt wurde oder die Zulassungsvor-
aussetzungen später entfallen. 
 
Platzzuteilung und Platzänderungen 
Ist die zugeteilte Fläche aus einem von der VDI WF GmbH nicht verschuldeten 
Anlaß nicht verfügbar, und kann eine andere Fläche zur Verfügung gestellt 
werden, so hat der Aussteller keinen Anspruch auf Rückerstattung der Teil-
nahmegebühr. 
 
Zahlungsbedingungen 
Sofort nach Erhalt der Rechnung ohne Abzug unter Angabe der in der Anmel-
dung und Rechnung genannten Kennziffer. Firmen, die nicht aus Ländern 
kommen, die der Europäischen Union (EU) angehören, müssen den Rech-
nungsbetrag 3 Wochen vor der Veranstaltung beglichen haben, da ansonsten 
die Standfläche nicht zur Verfügung gestellt werden kann. In diesem Fall er-
lischt der Anspruch auf die Standfläche. 
 
Mitaussteller und Gemeinschaftsstände 
Es ist nicht gestattet, einen zugewiesenen Stand oder Teile davon gegen Entgelt 
oder ohne Vergütung an Dritte abzugeben.  
 
Rücktritt und Nichtteilnahme 
Bis zur Zulassung (Anmeldebestätigung)ist der Rücktritt von der Anmeldung 
möglich. Als Rücktrittsgebühr sind EUR 110,- zzgl. der gesetzlichen Mehr-
wertsteuer zu entrichten. Nach der Zulassung ist ein Rücktritt oder eine Redu-
zierung der Standfläche nicht mehr möglich. Verzichtet der Aussteller nach 
Zulassung darauf, die ihm zugeteilte Standfläche zu belegen, und kann diese 
Fläche von der VDI WF GmbH nicht anderweitig vermietet werden, so hat der 
Aussteller 50 % der Teilnahmegebühr zu zahlen. Entscheidet sich der Ausstel-
ler 20 Werktage vor dem Veranstaltungstermin zum Rücktritt, ist er zur Zah-
lung der vollen Teilnahmegebühr verpflichtet. 
 
Aufbau und Gestaltung der Stände 
Für den Aufbau und die Gestaltung der begleitenden Fachausstellung sind die 
Angaben verbindlich, die in den Informationen der jeweiligen Ausstellung der 
VDI WF GmbH erstellt und dem Aussteller mit den Anmeldeunterlagen mitge-
teilt werden. Diese Informationen sind Bestandteil des Vertrages. Die einschlä-
gigen gesetzlichen Bestimmungen und Verwaltungsvorschriften sind für den 
Aussteller verbindlich. 

 
Technische Leistungen 
Sämtliche technische Installationen müssen mit der VDI WF GmbH abge-
stimmt werden. Die Herstellung von Installationen durch ausstellereigene 
Techniker ist nicht zulässig. Bei Zuwiderhandlungen haftet der Aussteller für 
die verursachten Schäden. Anschlüsse, Maschinen und Geräte, die nicht zuge-

lassen sind oder den einschlägigen Bestimmungen nicht entsprechen, 
können auf Kosten des Ausstellers entfernt werden. 
 
Auf- und Abbau 
Auf- und Abbau der Exponate sowie die Ausstattung und Gestaltung 
des Standes sind - soweit in den Informationen zur begleitenden Fach-
ausstellung nicht anders angegeben - vom Aussteller auszuführen. So-
weit im Einzelfall nichts anderes vereinbart wird, sind die Exponate 
bis zu dem im Vertrag genannten Zeitpunkt vom Aussteller auf- bzw. 
abzubauen und abzutransportieren. Die VDI WF GmbH ist ggf. be-
rechtigt, die Räumung des Standes und Lagerung der Exponate auf 
Kosten und Gefahr des Ausstellers zu veranlassen. Der vom Aussteller 
gemietete Stand ist im ursprünglichen Zustand zurückzugeben. 

 
Versicherung 
Versicherungen gegen Schäden und Diebstahl von Ausstellungsgegen-
ständen sind durch die Aussteller selber abzuschließen. 
 
Firmenwerbung 
Die Ausstellungen erfüllen als Ergänzung im Rahmen der VDI-Veran-
staltungen einen wissenschaftlichen und belehrenden Zweck. Daher 
sind nur solche Ausstellungsobjekte und fachlichen Beschreibungen 
zulässig, die thematisch mit dem Inhalt der Veranstaltung überein-
stimmen. Vor diesem Hintergrund behält sich die VDI WF GmbH eine 
Ablehnung von Ausstellungsstücken oder auch des gesamten Ausstel-
lungsangebotes vor. Vorführungen, die mit einer Lärmbelästigung 
verbunden sind, können nur in den vortragsfreien Zeiten durchgeführt 
werden. Es ist den Ausstellern freigestellt, ihren Kunden- und Interes-
sentenkreis zum Besuch der begleitenden Fachausstellung einzuladen. 
Ggf. wird ein Ausstellerverzeichnis / Katalog herausgegeben, der an 
die Teilnehmer der Veranstaltung unentgeltlich ausgegeben wird. Über 
Art und Umfang eines solchen Verzeichnisses, entscheidet die VDI 
WF GmbH. Die Öffnungszeiten der begleitenden Fachausstellungen 
sind durchgehend und richten sich nach den Zeiten für den Veranstal-
tungsablauf. 
 
Mündliche Absprachen 
Alle Vereinbarungen, Einzelgenehmigungen und Sonderregelungen, 
bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch die VDI WF GmbH. 
 
Absage einer Veranstaltung 
Kann die VDI WF GmbH die Ausstellung aufgrund höherer Gewalt 
oder aus sonstigen Gründen nicht durchführen, so hat sie die Aussteller 
unverzüglich hiervon zu unterrichten. Grundsätzlich entfällt der An-
spruch auf Standmiete, jedoch kann die VDI WF GmbH bei ihr in 
Auftrag gegebene Arbeiten in Höhe der entstandenen Aufwendungen 
in Rechnung stellen. Sollte die VDI WF GmbH in der Lage sein, die 
Veranstaltung zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen, so hat sie 
die Aussteller hiervon unverzüglich zu unterrichten. Die Aussteller 
sind berechtigt, innerhalb einer Woche nach Zugang dieser Mitteilung 
ihre Teilnahme zu dem veränderten Termin abzusagen; in diesem Fall 
haben sie Anspruch auf Rückerstattung der Standmiete. Muß die VDI 
WF GmbH eine Veranstaltung verkürzen oder absagen, so hat der 
Aussteller keinen Anspruch auf Rückzahlung oder Erlaß der Stand-
miete oder Schadenersatz, es sei denn, daß der Schaden vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verursacht wurde und die VDI WF GmbH dieses 
zu vertreten hat. Falls die VDI WF GmbH grobe Fahrlässigkeit zu 
vertreten hat, wird der Schadenersatz auf die vereinbarte Standmiete 
begrenzt. 
 
Verjährung 
Alle Ansprüche der Aussteller gegen die VDI WF GmbH 
sind unverzüglich geltend zu machen. Die Verjährungsfrist beginnt mit 
dem Ende der Woche, in die der Schlußtag der Veranstaltung fällt. 
Unabhängig davon verjähren sie innerhalb von 4 Wochen. Erfüllungs-
ort und Gerichtsstand für alle gegenseitigen Verpflichtungen ist Düs-
seldorf. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 

 
Stand 01.01.2004 

 


